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Sitzung des Gemeinderates; Niederschrift 

 

 

NIEDERSCHRIFT 
 

 

aufgenommen bei der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Frauenstein am  

 

Donnerstag, dem 30. Juli 2015 

um 19:30 Uhr im Gemeindeamt Frauenstein. 

 
Die Sitzung ist öffentlich, sofern während dieser keine anderslautenden Beschlüsse 

gefasst werden. Die Sitzung wurde gemäß den Bestimmungen der K-AGO einberufen 

und ist beschlussfähig. 

 

 

Zu Punkt 4) der Tagesordnung: 
Teilbebauungsplan  Sägewerk Wrodnigg 1. Revision; Änderung der Verordnung 

 

 

BERICHERSTATTER:  Vbgm. Herbert Pichlmaier 

    Obmann des Finanz- und Bauausschusses 

 

 

 

Die derzeit bestehende Verordnung (integrierte Flächenwidmung und 

Bebauungsplan) stammt vom 23.6.2014. Hinsichtlich der Dachform erfolgt nun eine 

Änderung, dahingehend als auch Pultdächer zugelassen werden.  Diese Änderung 

wurde mit der Abteilung 3, Raumordnung des Amtes der Kärntner Landesregierung 

vorgeprüft und hat die Zustimmung. Erläuterungsbericht zur Änderung der VO 

….siehe Beilage 1. Die Änderung der Verordnung wurde mit Kundmachung vom 

18.5.2015, in der Zeit vom 19.5.2015 bis zum 16.6.2015 öffentlich kundgemacht. 

Einwände gegen diese Änderung wurden nicht eingebracht. 

 

Der Gemeindevorstand hat sich in der Sitzung am 22.7.2015 mit dieser Sache befasst 

und den Antrag an den Gemeinderat gestellt, die entsprechende Änderung in der 

bestehenden Verordnung vorzunehmen.  
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Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Gemeindevorstandes vom 22.7.2015 beschließt der 

Gemeinderat mit 23 gegen 0 Stimmen folgende Verordnung: 

 

 

VERORDNUNG 
 

 

Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Frauenstein vom 30. Juli 2015, 

Zahl: 610-1/2015, mit der die integrierte Flächenwidmungs- und 

Bebauungsplanung „Sägewerk Wrodnigg,  1. Revision“ erlassen wird 

 

 

Gemäß § 31 a des Kärntner Gemeindeplanungsgesetzes 1995 - K-GPlG 1995, 

LGBl. Nr. 23, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 85/2013, wird 

verordnet: 

 

ARTIKEL I 

 

Die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Frauenstein vom 

23.06.2014, Zl. 610-1/2014, mit welcher die integrierte Flächenwidmungs- und 

Bebauungsplanung für das „Sägewerk Wrodnigg“ erlassen wurde, wird wie 

folgt geändert: 

 

 

1. § 1 lautet: 

„§ 1 

Wirkungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für die Parzellen Nr. 270/1, 270/2, 272, 273/1, 280/2, 

395/1, 395/2, 398/2, 399/3, 399/6, 399/7, 399/9, 399/10, 1224/2, 1224/4, 

•12 und •169 sowie für die Teilflächen der Parzellen Nr. 398/1, 399/4, 

399/5, 1224/5 und •170, alle KG Kraig, mit einer Gesamtfläche von ca. 

31.990 m². 

 

(2) Integrierende Bestandteile dieser Verordnung bilden die zeichnerischen 

Darstellungen in der Anlage 1 über die Änderung des 

Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Frauenstein sowie in der Anlage 

2 über die festgelegten Bebauungsbedingungen (Rechtsplan - 

Plannummer: 0534-036 vom 28.04.2015).“ 

 

2. §§ 3 bis 9 lauten: 

 

§ 3 

Mindestgröße der Baugrundstücke 

(1)  BEGRIFFSBESTIMMUNG 

 Ein Baugrundstück ist ein im Flächenwidmungsplan zur Gänze oder zum 

Teil als Bauland gewidmetes Grundstück. 
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 Bei der Berechnung der Größe von Baugrundstücken sind jene Flächen 

zu berücksichtigen, die im Flächenwidmungsplan als Bauland 

ausgewiesen sind. Die im Flächenwidmungsplan als Grünland 

ausgewiesenen und  

 

 demselben Eigentümer gehörenden Flächen können, sofern sie in einem 

unmittelbaren räumlichen Zusammenhang stehen und mit der 

gewidmeten Fläche die Größe ortsüblicher Baugrundstücke nicht 

überschreiten, bei der Berechnung der Größe zugeschlagen werden. 

Grundstücke, die durch Verkehrsflächen getrennt sind, gelten nicht als 

zusammenhängend.  

 

(2)  Die Mindestgröße des Baugrundstückes ist in der planlichen Darstellung 

ersichtlich und beträgt für den 

 a) Bebauungsbereich I: 500 m² 

 b) Bebauungsbereich II: 1.000 m² 

 c) Bebauungsbereich III: 1.000 m² 

 

 zu betragen. 

 

§ 4 

Bauliche Ausnutzung eines Baugrundstückes 

(1) Die bauliche Ausnutzung eines Baugrundstückes wird durch die 

Geschoßflächenzahl (GFZ), das ist das Verhältnis der Summe der Brutto-

geschoßflächen zur Baugrundstücksgröße, angegeben. 

 

(2) Die maximale Geschoßflächenzahl ist in der zeichnerischen Darstellung 

ersichtlich und beträgt im 

 

 a) Bebauungsbereiche Ia, Ib: 0,40 

 b) Bebauungsbereich II:  0,80 

 c) Bebauungsbereich III:  0,80 

 

(3) Oberirdische Garagen, Carports, Nebengebäude sowie Flugdächer 

(überdachte Flächen, gemessen in Vertikalprojektion) sind in die 

Berechnung der GFZ einzubeziehen. 

 

(4) Grundflächen, die für Anlagen von Versorgungsunternehmen in 

Anspruch genommen werden (wie z. B. Trafoanlagen, 

Wasserversorgungsanlagen u. ä.) sind bei der Berechnung der baulichen 

Ausnutzung nicht zu berücksichtigen. 

 

(5) Die Grundflächen der Keller- und Dachgeschosse sind nur insoweit zu 

berücksichtigen, als es sich um Flächen von Aufenthaltsräumen, die zum 

längeren Aufenthalt von Menschen bestimmt sind handelt, gerechnet 

nach den äußeren Begrenzungen der Umfassungswände derselben. 
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§ 5 

Bebauungsweise 

(1)  Es wird folgende Bebauungsweise festgelegt: 

 Bebauungsbereiche Ia, Ib, II und III: offen 

 

(2) Die offene Bauweise ist gegeben, wenn Gebäude nicht unmittelbar an 

die Grundstücksgrenze herangebaut werden. 

 

 

§ 6 

Geschoßanzahl, Dachform, -neigung 

(1) BEGRIFFSBESTIMMUNG 

 

 Unter Geschoß versteht man jenen Gebäudeabschnitt, der zwischen 

zwei unmittelbar übereinander liegenden Fußbodenoberkanten liegt 

oder zwischen einer Fußbodenoberkante und der Oberfläche eines 

geneigten Daches. 
 

(2) Die Geschoßanzahl ist der zeichnerischen Darstellung zu entnehmen und 

wird wie folgt festgelegt: 

 

 a) In den Bebauungsbereichen Ia und Ib beträgt die Geschoßanzahl 

bei Hauptbaukörpern mit  

 

   - Pult- und Walmdächern:  mindestens 2,0, maximal 2,0, 

   - Satteldächern:    mindestens 1,0 + DG, 

 

 b) Im Bebauungsbereich II:   mindestens 2,0, maximal 3,0 

 

 c)  Im Bebauungsbereich III:  mindestens 2,0, maximal 3,0 

 

(3) Ein für die Geschoßanzahl anrechenbares Geschoß ist ein Geschoß, das 

 

a) zur Gänze über dem verglichenen natürlichen Gelände liegt, 

 

b) gemessen ab der Oberkante der Rohdecke dieses Geschoßes 

Richtung Fundament bei ebenem Gelände mehr als 1,50 m, bei 

geneigtem Gelände talseitig mehr als 1,50 m oder an einem 

Punkt mehr als 2,50 m über das verglichene natürliche Gelände 

herausragt.  

 

(4) Ein Dachgeschoß ist ein innerhalb des Dachraumes liegendes Geschoß, 

wobei die Kniestockaufmauerung inklusive Fußpfette - gemessen ab der 

Oberkante der Rohdecke des letzten Vollgeschoßes bis zur Oberkante 

Fußpfette - mindestens 0,80 m und maximal 1,20 m betragen darf. 
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(5) Liegt bei ebenem Gelände die Oberkante der Rohdecke im Erdgeschoß 

mehr als 0,5 m über verglichenem Niveau, ist bei Ausbildung von 2 

Vollgeschoßen eine Kniestockaufmauerung im Dachgeschoß nicht 

zulässig. 

 

(6) Bei Gebäuden ohne die übliche Geschoßeinteilung errechnet sich die 

Geschoßanzahl aus der Gebäudehöhe in Metern, geteilt durch 3,5. 

 

(7) Als Dachformen werden das Sattel-, Walm- und Pultdach festgelegt. 

 

 Innerhalb der Bebauungsbereiche werden folgende Dachformen bzw. 

Dachneigungen festgelegt: 

 

a) Bebauungsbereich Ia:  

 

 - Satteldach, bei einer 

  Geschoßanzahl 1 + DG: mindestens 30 ° - max. 40 ° Dachneigung 

  Geschoßanzahl 2: mindestens 20 ° - max. 30 °Dachneigung 

 - Walmdach: mindestens 20 ° - max. 30 ° Dachneigung 

 

 Bebauungsbereich Ib: 

 

 - Pultdach: mindestens 7 ° - max. 14 °Dachneigung 

 

  Balkon- oder Terrassenüberdachungen, Raumerweiterungen und 

Wintergärten sind als gegenläufiges Pultdach auszuführen. 

 

b) Bebauungsbereich II:  

 

 - Satteldach: mindestens 15 ° - max. 35 ° Dachneigung 

 

c) Bebauungsbereich III:   

 

 - Satteldach: mindestens 15 ° - max. 35 ° Dachneigung 

 

 Allfällige baubewilligte Bestandsbauten sind, sofern sie bestehen 

bleiben, von den Bestimmungen ausgenommen. Bei Abriss und 

Neubau oder Umbau des Daches gilt die Festlegung gemäß 

Bebauungsbereich II (§ 6 Abs. 7 lit. b). 

 

(8) Die Dachfarbe hat unabhängig vom Deckungsmaterial in einem 

Spektrum von Grautönen zu erfolgen. 

 

 Bei Verwendung eines Blechbahnendaches beträgt die maximale Breite 

einer Blechbahn 60 cm und ist durch einen Stehfalz von der 

benachbarten getrennt. Folien sind als Deckungsmaterial nicht erlaubt. 
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(9) Die Hauptfirstrichung von Gebäuden ist parallel mit der Längsseite des 

Objektes festgelegt. Hauptbaukörper, die mit einem Pult- oder 

Satteldach gedeckt werden, sind in einem Verhältnis von Breite zu Länge 

von mindestens 1:1,3 auszubilden. 

 

 

§ 7 

Baulinien 

(1)  Baulinien sind jene Grenzlinien eines Baugrundstückes, innerhalb welcher 

Gebäude errichtet werden dürfen. Die Baulinien sind in der 

zeichnerischen Darstellung (Anlage 2) festgelegt. 

 

(2)  Untergeordnete Vorbauten und Bauteile (z.B. Dachüberstände, Balkone, 

Loggien, Erker, Windfänge, ...) dürfen die Baulinie um maximal 0,80 m 

überragen.  

(3)  Bauliche Anlagen für öffentliche Infrastruktureinrichtungen, wie z.B. 

Pumpstationen, Müllinsel und dgl. dürfen die Baulinie überragen.  

 

(4)  Bei nicht parallel zur Straße angeordneter Garagenzufahrt muss zwischen 

dem Garagentor und der Straßengrundgrenze ein Mindestabstand von 

5,0 m, gemessen in der zum Garagentor normal liegenden 

Garagentorachse, gegeben sein. 

 

(5)  Kleinere Nebengebäude, Garagen und Carports gemäß §7 Abs. 1 K-BO 

können außerhalb der Baulinien errichtet werden und auch bis an die 

Grundstücksgrenze unter Einhaltung der Bestimmungen der OIB-Richtlinie 

2.2 (2011) herangerückt werden, wenn die der Nachbarseite 

zugewandte Verschneidungshöhe nicht mehr als 2,80 m beträgt, die 

Objektlängen insgesamt an der Grundstücksgrenze 8,0 m nicht 

übersteigen und keine öffentlichen Interessen dem entgegenstehen. 

 

(6)  Baulinien für Carports werden mit 2,00 m zur Straßengrundgrenze 

festgelegt, wenn keine Interessen der Sicherheit verletzt werden. 

 

(7)  Allfällige baubewilligte Bestandsbauten sind von den Bestimmungen aus-

genommen. 

§ 8 

Art der Nutzung 

(1) Die Nutzung der Bebauungsbereiche wird mit Ausnahme von Garagen, 

Carports und Nebengebäuden wie folgt festgelegt: 

 

 a) Bebauungsbereiche Ia und Ib:  Ein-und Zweifamilienhaus- 

        bebauung 

 b) Bebauungsbereich II:   Mehrgeschoßwohnbau 

 c) Bebauungsbereich III:   Wohngebäude, Dienstleistung 
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§ 9 

Verlauf und Ausmaß von Verkehrsflächen 

(1) Der Verlauf der Verkehrsflächen ist in der zeichnerischen Darstellung 

ersichtlich.  

(2) Verkehrsflächen oder Abstellplätze müssen ohne Beeinträchtigung des 

fließenden Verkehrs, also ohne Halten auf Fahrbahnen (z. B. vor einer 

Schranken- oder Toranlage), anzufahren sein. 

(3) Je Wohneinheit sind auf dem Baugrundstück oder in dessen 

unmittelbarer Nähe 2 Pkw-Parkplätze vorzusehen.“ 

 

ARTIKEL II 

 

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung der 

Genehmigung durch die Kärntner Landesregierung im amtlichen 

Verkündigungsblatt des Landes Kärnten in Kraft. 

 

Beilage 

Erläuterung 

Der Bürgermeister: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Zu Punkt 5) der Tagesordnung 

Projekt „KUBUS“ Hunnenbrunn 

 

BERICHTERSTATTER: Finanzreferent Vbgm. Herbert Pichlmaier 

   Obmann des Finanz- und Bauausschusses 

 

 

Auf die Behandlung im Gemeinderat, in der Sitzung am 12. Juni 2015 wird 

hingewiesen. Zwischenzeitlich hat es mehrere Gespräche mit dem Projektbetreiber 

Herrn Mag. Leeb gegeben. Seitens der Aufsichtsbehörde liegt die grundsätzliche 

Zustimmung vor, der Förderung dieses Projektes durch die Gemeinde die Zustimmung 

zur Verwendung von BZ-Mittel der Gemeinde, der Jahre 2016 bis einschl. 2020 zu 

verwenden, wobei die Gemeinde verpflichtet ist, diese Förderung zur Ansiedlung von 

Arbeitsplätzen, Wirtschaftsförderung der Gemeinde mit den notwendigen 

„Förderungsverträgen“ auf rechtliche Grundlage zu stellen. Weiteres haben sich die 

Gemeinderatsfraktionen mit diesem Thema befasst. Der Gemeindevorstand hat in 

der Sitzung am 22.7.2015 den Antrag an den Gemeinderat gestellt, mit dem 

Projektbetreiber ein grundsätzliches Übereinkommen abzuschließen und für die sich 

zur Einmietung bewerbenden Firmen eine „Förderungsvereinbarung“ zu beschließen. 
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Beschluss I: 

Aufgrund des Antrages des Gemeindevorstandes vom 22. Juli 2015 beschließt der 

Gemeinderat mit 23 gegen 0 Stimmen folgendes  

 

ÜBEREINKOMMEN 
 

abgeschlossen zwischen der Gemeinde  Frauenstein, 9311 Kraig, Schulstraße 1, 

vertreten durch den Bürgermeister Herrn Abg. z. NR Harald Jannach und Herr Mag. 

Michael Leeb als Projektbetreiber  und Projekterrichter (oder dafür gegründete 

Firma)  „Projekt KUBUS“ Hunnenbrunn, Gewerbezone. 

 

1) 

 

Herr Mag. Michael Leeb (Projektbetreiber) ist Eigentümer eines Gewerbegrund-

stückes im Gewerbepark Hunnenbrunn im Ausmaß von 1 ha. Dieses Grundstück ist als 

„Gewerbegebiet“ gewidmet. Der Projektbetreiber hat die Absicht auf diesem 

Grundstück sieben Gebäude zu je ca. 300 m2 Mietnutzfläche 

(Gesamtmietnutzfläche 2.100 m2) sowie eine Veranstaltungsarena mit den 

dazugehörigen Räumlichkeiten (WC, Räumlichkeiten für Catering usw.)  zu errichten 

und diese Gebäude als Geschäftsräumlichkeiten jeder Art zu vermieten. Der 

Projektbetreiber errichtet und finanziert dieses Projekt „KUBUS“ samt aller 

notwendigen Infrastruktur (Wasserleitung, Kanalleitung, Straßenbau, Parkplätze, 

Straßenbeleuchtung usw.) ohne finanzielle Beteiligung der Gemeinde Frauenstein 

und ohne Fördermittel der Gemeinde Frauenstein. 

 

2. 

 

Die Gemeinde sichert dem Projektbetreiber zu: 

 

a) nach Errichtung aller Gebäude, der gesamten Infrastruktur, aller notwendigen 

Außenanlagen usw. , Veranstaltungsarena usw., der Gestaltung der KUBUS wie 

im Projekt der Gemeinde vorgestellt …siehe Beilage  - planliche 

Projekterläuterung 

b) allen Mietern der Geschäftsräumlichkeiten nach Abschluss des Mietvertrages 

eine Wirtschaftsförderung über max. 5 Jahre in Höhe von € 4,50 je m2 

Mietfläche auf Grundlage des rechtskräftigen Mietvertrages und auf 

Grundlage des abzuschließenden Fördervertrages*) zu gewähren wenn 

c) der Mieter (=Firma) auf je 40 m2 Mietfläche mindestens eine ArbeitnehmerIn 

beschäftigt – ebenso auf Grundlage des abzuschließenden 

Fördervertrages.**) 

 

*) Der Förderungsvertrag regelt alle Details der Förderung, Art und Höhe, Anspruch, 

grundsätzliche Bestimmungen für die Förderung, Einschränkung/Minderung und 

Entfall/Ende der Förderung. Herr Mag. Michael Leeb/Projektbetreiber erklärt diesen 

Förderungsvertrag in jedem Detail zu verstehen, im vollen Umfang zuzustimmen und 

diesen Förderungsvertrag als Grundlage für die Vermietung zu nehmen. 

Der Projektbetreiber sichert der Gemeinde ein Mitspracherecht beim Abschluss der 

notwendigen Mietverträge zu. Dieses Mitspracherecht soll dazu dienen, die 

notwendige Anzahl von Dienstnehmerinnen in allen sieben Gebäuden (KUBUS) sicher 

zu stellen, wobei jedoch der Projektbetreiber alleine für diese Sicherstellung 

verantwortlich ist. 
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3. 

 

**) Ziel des Projektbetreibers und der Gemeinde Frauenstein ist, im Projekt KUBUS auf 

2.100 m2 Mietnutzfläche mindestens 52 Arbeitsplätze für 52 ArbeitnehmerInnen zu 

schaffen, wobei auf eine ArbeitnehmerIn, gerechnet im Durchschnitt aller 

Arbeitsplätze im KUBUS, eine monatliche Bruttolohnsumme (Grundlage für die 

Berechnung der Kommunalsteuer) von € 1.800,-- (12 Monatsgehälter/Löhne, 13. und 

14. Gehalt/Lohn) kommen muss. Diese Bruttolohnsumme ist Indexgesichert nach dem 

für Büroangestellte anzuwendenden Kollektivvertrag. 

 

4. 

 

Die Benützung der Veranstaltungsarena und der dazugehörigen Räumlichkeiten 

unterliegt einer Benützungsgebühr, welche durch den Projektbetreiber/ Projekt-

errichter festgelegt wird. 

 

 

 

Beilage 

Unterlagen Projekt KUBUS 

als weitere Projekterläuterung 

 

 

 

Beschluss II: 

Aufgrund des Antrages des Gemeindevorstandes vom 22. Juli 2015 beschließt der 

Gemeinderat mit 23 gegen 0 Stimmen folgenden Förderungsvertrag, welcher mit 

Mietern der Geschäftsräumlichkeiten KUBUS abzuschließen ist: 

 

 

 

F Ö R D E R U N G S V E R T R A G 

 

abgeschlossen zwischen der 

 

Gemeinde Frauenstein, 

vertreten durch den Bürgermeister Herrn Abg.z. NR Harald Jannach, 

9311 Kraig, Schulstraße 1 

............................................................................................................................ 

in der Folge kurz „FÖRDERUNGSGEBERIN“ genannt 

 

 

UND 

 

Firma Mustermann,  

vertreten durch Herrn/Frau 

wohnhaft in: 

............................................................................................................................ 

in der Folge kurz „FÖRDERUNGSWERBER“ genannt 
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1. Gegenstand des Förderungsvertrages: 

 

Gegenstand dieses Vertrages ist die Förderung der nachstehend 

umschriebenen Maßnahme unter den nachstehend umschriebenen 

Voraussetzungen: 

 

 

 

Förderung der Schaffung von neuen, zusätzlichen Arbeitsplätzen in der 

Gemeinde Frauenstein im Businesspark „KUBUS“ Hunnenbrunn über einen 

Zeitraum von fünf (5) Jahren; Gewährung einer Wirtschaftsförderung an 

Firmen und Unternehmen, welche Geschäftsräumlichkeiten aller Art mit dem 

Sitz in Hunnenbrunn, Gewerbezone, im Projektbereich „KUBUS“, anmieten, 

Dienstnehmer anstellen und entlohnen. Voraussetzungen: siehe Punkt 3) und 

4). 

 

 

 

Das Zustandekommen des Vertrages ist dadurch aufschiebend bedingt, dass 

der Förderungswerber der Förderungsgeberin alle Zuwendungen schriftlich 

mitteilt, die er für die vertragsgegenständliche Maßnahme vor Abschluss 

dieses Vertrages aus öffentlichen Mitteln (unter Einschluss von Mitteln der  

 

Europäischen Union) erhalten hat, um deren Gewährung angesucht worden 

ist sowie um deren Gewährung der Förderungswerber noch ansuchen will. 

Stellt der Förderungswerber später ein zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses 

Vertrages noch nicht geplantes Förderungsansuchen oder erhält er eine 

Förderung, hat er auch das der Förderungsgeberin unverzüglich mitzuteilen. 

Mitteilungspflichtige Zuwendungen sind auch dem Förderungswerber 

individuell gewährte Steuerbefreiungen und – Erleichterungen sowie 

Entlastungen von anderen öffentlichen Lasten. 

 

2. Art und Höhe der Förderung: 

 

Die gewährte Förderung für die unter Punkt 1) beschriebene Maßnahme 

beträgt € 4,50 je m2 Mietfläche auf Grundlage des Mietvertrages bei Erfüllung 

aller Voraussetzungen nach Punkt 3) und 4) dieses Förderungsvertrages auf 

eine Laufzeit von fünf (5) Jahren.  

 

 

3. Grundsätzliche Bedingungen für die Förderung: 

 

1) Der Förderungswerber hat das Mietverhältnis mit Mietvertrag über einen 

Zeitraum von mindestens fünf (5) Jahren (beim Finanzamt angemeldet) 

nachzuweisen und erklärt mit Unterschrift dieses Vertrages gegenüber 

der Förderungsgeberin verpflichtend mindestens 5 Jahre diese 

Vertragsbedingungen zu erfüllen.  
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2) Der Förderungswerber hat auf die Laufzeit von fünf (5) Jahren auf 

jeweils 40 m2 Mietfläche lt. Mietvertrag mindestens eine DienstnehmerIn 

(Dienstnehmer) nachzuweisen, für welche eine Kommunalsteuer 

(Kommunalabgabe) zu leisten ist.  

 

3) Der Förderungswerber hat die Kommunalsteuer monatlich zu 

berechnen und bis spätestens 15. des Folgemonats zu entrichten.  

 

4) Die Jahreserklärung muss spätestens bis zum 31.3. des Folgejahres 

vorliegen. 

 

5) Im Durchschnitt aller DienstnehmerInnen (Dienstnehmer) muss die 

Lohnsumme/ =Berechnungsgrundlage für die Kommunalsteuer pro 

DienstnehmerIn (Dienstnehmer) monatlich (12 Monatsgehälter, 13. und 

14. Gehalt/Lohn) € 1.800,--  betragen. Diese Bruttolohnsumme ist 

Indexgesichert nach dem für Büroangestellte anzuwendenden 

Kollektivvertrag.  

 

4. Einschränkung/Minderung und Entfall/Ende der Förderung: 

 

1) Der Förderungswerber erhält die Förderung eingeschränkt auf die 

Vorgabe: „40 m2 Mietfläche*) pro DienstnehmerIn (Dienstnehmer) und 

dazu die Erfüllung der durchschnittliche Vorgabe einer 

Bruttolohnsumme von monatlich (12 Monatsgehälter/Lohn, 13. und 14. 

Gehalt/Lohn) € 1.800,-- **) pro Dienstnehmerin (Dienstnehmer). Diese 

Bruttolohnsumme ist Indexgesichert nach dem für Büroangestellte 

anzuwendenden Kollektivvertrag.  

 

2) Bei Nichterfüllung der notwendigen Bruttolohnsumme vermindert sich 

die Förderung prozentuell, berechnet nach der Bruttolohnsumme. 

 

Erläutender Hinweis:  

*) Hat z.B. der Förderungswerber 150 m2 gemietet und nur drei Dienst-

nehmerInnen (Dienstnehmer) beschäftigt, dann erhält der Förderungs-

werber nur die Förderung für 120 m2 Mietfläche x € 4,50 pro m2. Erreicht 

der Förderungswerber in diesem Fall mit drei DienstnehmerInnen eine 

monatliche Bruttolohnsumme von mehr als € 7.200,-- (ist erforderliche 

Bruttolohnsumme von 4 Dienstnehmerinnen) wird die Förderung für 150 

m2 gewährt. 

 

 

**) Erreicht der Förderungswerber nicht € 1.800,-- an durchschnittlicher 

monatlicher Bruttolohnsumme, sondern z.B. nur € 1.628,--, so vermindert 

sich die Förderung prozentuell wie folgt: 1.628 : 1.800 = 90,44 % = € 4,50 x 

0,9044 = € 4,06 pro m2 Mietnutzfläche. In diesem Fall für 120 m2 

Mietnutzfläche € 4,06 pro m2.  
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3) Die Förderung endet jedenfalls nach 5 Jahren, vorzeitig zu jenem 

Zeitpunkt, wo eine Berechnung, Erklärung und Zahlung der 

Kommunalsteuer im Rahmen der Vorgaben dieser Fördervereinbarung 

durch den Förderungswerber nicht mehr erfolgen. Jedenfalls endet 

dieser Förderungsvertrag wegen Nichteinhaltung durch den 

Förderungswerber nach einem Verzug von 6 Monaten (für drei Monate 

keine Berechnung, Erklärung und Entrichtung der Kommunalsteuer 

vorgenommen). 

 

 

5. Auszahlungszeitpunkt der Förderung: 

 

Die Auszahlung erfolgt monatlich im Nachhinein, innerhalb zwei Woche nach 

Abgabe der fälligen  Kommunalsteuererklärung und deren Entrichtung auf 

das bekanntgegebene Firmenkonto. Eine Gegenverrechnung, sofern die 

Förderungsgeberin dies fordert, ist zulässig.  

 

 

Beispielhafte Erläuterung: 

Erklärung Monat Jänner und Entrichtung der Kommunalsteuer bis zum 15. 

Feber; Zahlung der Förderung durch die Gemeinde innerhalb von zwei 

Wochen auf das Firmenkonto. 

 

 

6. Europarecht: 

 

6.1 Der Förderungsvertrag ist dadurch aufschiebend bedingt, dass die 

Förderung von der Kommission nach Art 88 Abs 3 EGV genehmigt wird – 

sofern erforderlich -, wegen Nichtäußerung der Kommission als 

genehmigt gilt oder die Kommission feststellt, dass keine Beihilfe vorliegt. 

 Hinweis: Die Förderung darf erst nach (positiver) Durchführung des 

Notifikationsverfahrens gewährt werden. Andernfalls ist der 

Förderungsvertrag nichtig und die innerstaatlichen Gerichte müssen über 

Begehren von Konkurrenten oder auf Anordnung der Kommission die 

Subvention vom Förderungswerber zurückfordern. Anderes gilt dann, 

wenn eine Beihilfe als nicht tatbestandsmäßige De-minimis-Beihilfe zu 

qualifizieren ist (dazu sogleich) oder die Voraussetzungen einer 

Freistellungsverordnung erfüllt, die bestimmte Beihilfen ex lege 

genehmigt und damit auch von der Notifikationspflicht ausnimmt. 

 

 

Für den Fall einer De-minimis-Beihilfe: 

Der Förderungswerber verpflichtet sich, schriftlich jede De-minimis-Beihilfe 

− gleich welcher Art und Zielsetzung und unabhängig davon, ob die von 

dem Mitgliedstaat gewährte Beihilfe ganz oder teilweise aus 

Gemeinschaftsmitteln finanziert wird − anzugeben, die er in den 

vorangegangenen zwei Steuerjahren sowie im laufenden  
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Steuerjahr erhalten hat. Das Zustandekommen des Vertrages ist durch 

diese Mitteilung und dadurch aufschiebend bedingt, dass die Förderung 

den Voraussetzungen der Verordnung (EG) Nr 1998/2006 der Kommission 

vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-

Vertrag auf „De-minimis“-Beihilfen, ABl 2006 L 379/5 entspricht. 

Mitteilungspflichtige Zuwendungen sind auch dem Förderungswerber 

individuell gewährte Steuerbefreiungen und – Erleichterungen sowie 

Entlastungen von anderen öffentlichen Lasten. Die Förderungsgeberin 

weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei der gegenständlichen 

Förderung um eine De-minimis-Beihilfe im Sinn dieser Verordnung 

handelt. 

 

7. Rechtsnachfolge: 

 

Dieser Fördervertrag gilt auch für Firmenrechtsnachfolger. 

 

 

Allgemeiner Hinweis: 

Hat der Förderungswerber im Sinne dieses Fördervertrages z.B. drei Jahre die 

Vorgaben erfüllt, stellt dann die Firmentätigkeit ein,  so erhält der 

Nachfolgemieter als neuer Förderungswerber bei Erfüllung der Voraus-

setzungen max. nur noch für zwei Jahre die Förderung (insgesamt 5 Jahre). 

 

 

8. Abtretung, Anweisung oder Verpfändung: 

 

Der Förderungswerber verpflichtet sich, weder durch Abtretung, Anweisung 

oder Verpfändung noch auf andere Weise über die gewährte Förderung zu 

verfügen. 

 

 

9. Haftungsausschluss: 

 

Eine Haftung der Förderungsgeberin wegen allfälliger Verletzungen dieses 

Vertrages und für vor dem Vertragsabschluss getätigte Äußerungen oder 

Zusicherungen und für eine Fehlbeurteilung der EG-rechtlichen 

Voraussetzungen wird auf grobes Verschulden beschränkt. 

 

 

10. Datenschutz: 

 

Der Förderungswerber erklärt seine ausdrückliche Zustimmung gemäß 

Datenschutzgesetz 2000 – DSG, dass alle im Ansuchen um Gewährung von 

Fördermitteln enthaltenen sowie bei der Abwicklung und Kontrolle der 

Förderung anfallenden, personenbezogenen und automationsunterstützt 

verarbeiteten Daten 
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a) den zuständigen Landesstellen, dem Landesrechnungshof, dem 

Rechnungshof der Republik Österreich und den Organen der EU für 

Kontrollzwecke übermittelt werden dürfen und 

 

b) Dritten zum Zwecke der Erstellung der notwendigen wirtschaftlichen 

Analysen und Berichte (zB Evaluierungen) über die Auswirkungen 

der Förderung – unter Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen – überlassen werden dürfen. 

 

11. Rechtswahl und Gerichtsstand: 

 

Dieser Vertrag unterliegt österreichischem Recht mit Ausnahme der 

Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts. Gerichtsstand in allen 

aus der Gewährung einer Förderung entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist das 

sachlich zuständige Gericht in Klagenfurt. Der Förderungsgeberin ist 

vorbehalten, den Förderungswerber auch bei seinem allgemeinen 

Gerichtsstand zu belangen. 

 

 

12. Allgemeine Bestimmungen: 

 

12.1 Der Förderungswerber erklärt diesen Förderungsvertrag vorbehaltlos 

anzunehmen. 

 

12.2  Dieser Vertrag wird in zwei Gleichschriften ausgefertigt, wovon je eine 

Gleichschrift der Förderungswerber und die Förderungsgeberin erhalten. 

 

12.3 Abänderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der 

Schriftform. 

 
 

 

Zu Punkt 6) der Tagesordnung 

Straßenbezeichnung – Hausnummerierung; Neuordnung in Teilbereichen 

 

BERICHTERSTATTER: Straßenreferent Vbgm. Harald Ache 

   Obmann des Straßen- und Verkehrsausschusses 

 

 

Die bestehende Hausnummerierung – Straßenbezeichnung führt bei den Straßen mit 

dem Straßennamen „Bundesstraße“ in den Ortschaften Kraindorf, Hunnenbrunn und 

Sand zu Problemen, da bei nicht richtiger Schreibweise, w.z.B.: „Max Mustermann, 

Bundesstraße 5, 9300 St. Veit/Glan“ der Zusteller nicht weiß, ob die Zustellung in 

diesem Fall in der Ortschaft Sand, oder Kraindorf od. Hunnenbrunn zu erfolgen hat. 

Noch schlimmer wird es, wenn es die Bundesstraße auch in der Ortschaft St. 

Veit/Glan, oder auch z.B. in Hörzendorf usw. geben würde, da hier überall die 

Postleitzahl „9300“ ist. 
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Die richtigen Schreibweisen sind: Max Mustermann, Bundesstraße 5, 9300 

Hunnenbrunn, oder: Max Mustermann, Bundesstraße 5, Hunnenbrunn, 9300 St. 

Veit/Glan. 

 

Hinsichtlich der Hausnummerierung bei Straßennamen gilt österreichweit: 

Die Nummerierung beginnt innen vom Stadtkern/Dorfkern aus  nach außen, wobei 

rechts die geraden und links die ungeraden Hausnummern zu vergeben sind. Damit 

ist grundsätzlich sichergestellt, dass für jedes nachfolgende neue Gebäude eine 

anschließend aufsteigende Nummerierung vorhanden ist. 

 

 

Der Straßen- und Verkehrsausschuss hat sich in der Sitzung am 16.7.2015 mit dieser 

Sache befasst und den Antrag an den Gemeinderat gestellt folgende Änderungen 

vorzunehmen: 

 

a) die Liegenschaften  in der Ortschaft Kraindorf mit der Anschrift „Bundesstraße“ 

erhalten nur eine Hausnummer ohne Straßennamen (der „Eichenweg“ bleibt 

unverändert, obwohl dieser aufgrund der Gemeindegrenzänderung nun in der 

Stadtgemeinde St. Veit/Glan liegt, es bleibt weiteres in Kraindorf noch der 

Straßenname „Meilsbergerweg“ für derzeit ein einziges Wohnobjekt) 

b) in der Ortschaft Hunnenbrunn erhalten alle Wohnobjekte auf den  

Grundstücken Vollmaier und auf den ehem. Grundstücken Vollmaier eine 

Hausnummer ohne Straßennamen; ausgenommen davon ist das Wohn- und 

Gasthausgebäude Vollmaier – hier bleibt die bestehende Nummerierung mit 

„Bundesstraße“ 

 

 

c) in der Ortschaft Sand, erhalten die Liegenschaften Kerschbaumer und Maritsch 

eine Hausnummer ohne Straßennamen. Die Liegenschaften Pessnegger, 

Klimbacher, Gruber und Salbrechter behalten den Straßennamen 

„Bundesstraße“. 

 

 

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Straßen- und Verkehrsausschusses vom 16.7.2015 

beschließt der Gemeinderat mit 20 gegen 3 Stimmen (Gegenstimme Vbgm: Harald 

Ache, GVM Ing. Johann Anderwald und GRM Franz Bergmeister) die vorangeführte 

Änderungen lt. Antrag des Straßen- und Verkehrsausschusses. 

 

Hinweis: 

Begründet werden die Gegenstimmung mit dem Hinweis auf die Vorgaben des 

Gebäude- und Wohnungsregistergesetzes, BGBl. 9/2014.  

 

 

Zu Punkt 7) der Tagesordnung 

Neuordnung Straßenverkehr Überfeld, Bereich F.-L.-Jahnweg/Adlweg und Seeweg 

 

BERICHTERSTATTER: Straßenreferent Vbgm. Harald Ache 

   Obmann des Straßen- und Verkehrsausschusses 
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Mehrere Bewohner der Siedlungsstraßen Adlweg und Seeweg in Überfeld ersuchen 

um eine Verkehrsregelung mit „Wohnstraße“. Der F.-L.-Jahnweg wird mit dem 

Durchzugsverkehr (Abkürzung Überfeld nach St. Veit/Glan und umgekehrt) belastet, 

die vorgegebene Geschwindigkeit wird nicht eingehalten und der F.-L.-Jahnweg bei 

Veranstaltungen verparkt. Kinder die aus dem Bereich der Tennisanlage mit 

Fahrrädern in den F.-L.-Jahnweg einfahren und hineinlaufen sind gefährdet. Teile 

dieses Themas waren bereits mehrere Male Besprechungsgegenstand, auch im 

Gemeindevorstand. 

 

Nunmehr hat sich der Straßenausschuss nochmals mit diesem Thema befasst und 

auch eine örtliche Besichtigung vorgenommen. Es liegt folgender Vorschlag im 

Rahmen eines Probeversuches über mehrere Monate vor. 

 

 

Als erster Schritt  wird der F.-L.-Jahnweg für den Durchzugsverkehr, für LKWs 

und PKWs gesperrt. Die Sperrung erfolgt aus Richtung Kraigersee kommend 

auf Höhe der Einbindung bzw. nach der Einbindung Seeweg/Jahnweg  in 

Richtung Überfeld gesehen mit einer baulichen Maßnahme (Poller, welche 

umgelegt werden können). Aufgrund der durch die Poller eingeschränkten 

Straßenbreite ist ein Durchgang hier nur mehr für Fußgeher, Fahrradfahrer und 

Mopeds möglich. Auf beiden Seiten des F.-L.-Jahnweges, Einbindung in die 

Landesstraße wird eine Tafel „Sackgasse“ aufgestellt. Der Adlweg und der  

 

 

Seeweg erhalten jeweils auf Höhe des F.-L.-Jahnweges eine Tafel „Achtung 

Kinder“. 

 

Wenn notwendig: 

 

a)  als weiterer Hinweis eine Tafel „Durchzugsverkehr nicht möglich“ und 

b)  Zufahrt zu „Adlweg“ 

 

a) Sollte diese Regelung nicht reichen und PKWs und Mopeds den Adlweg und 

den Seeweg als Ausweichroute benützen, müssten diese Wege nur mehr für 

den „Anrainerverkehr“ (mit Verordnung der Bezirkshauptmannschaft) 

zugelassen werden. 

….Plan siehe Beilage 2. 

 

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Straßen- und Verkehrsausschusses beschließt der 

Gemeinderat mit 23 gegen 0 Stimmen die vorangeführte, vom Straßen- und 

Verkehrsausschuss beantragte Verkehrsregelung. 

 

 

Zu Punkt 8) der Tagesordnung 

Müll App 

 

BERICHTERSTATTER: GRM Isabella Kerth 

   Obfrau Umwelt- und Sozialausschuss 
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Gegenstand ist die rechtzeitige Zurverfügungstellung von relevanten Müll-

Abholdaten der Gemeinde, gleich ob Restmüll, Plastik, Sondermüll usw. über 

Smartphones (Android od. iOS7). Auch für eventuelle Verschiebungen von 

Verspätungen bei Abholterminen (Müllkalender, Müllwecker, Müll-News usw.) Die 

Erstinstallation kostet einmalig € 2.000,--, die monatliche Gebühr € 41,-- ), alle plus 20% 

Mehrwertsteuer. 

 

Für normale Handys gibt es die Möglichkeit von SMS, hier kostet jedoch ein SMS  

9 Cent (bei 500 Haushalten = € 45,--) 

 

Der Umwelt- und Sozialausschuss hat in der Sitzung am 20.7.2015 den Antrag an den 

Gemeinderat gestellt, eine „Müll-App“ über die Firma Symvaro GmbH, 9010 

Klagenfurt am Wörthersee, Dr.-Hermann-Gasse 3/2, zum Angebot vom 11.3.2015, mit 

den Preisen/Kosten des Paketes „Basic“ wie vorangeführt, anzukaufen. 

 

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Umwelt- und Sozialausschusses vom 20.7.2015 beschließt 

der Gemeinderat mit 23 gegen 0 Stimmen den Ankauf einer Müll-App, Version: 

“Professional“ mit  € 55, bei der Firma Symvaro GmbH, 9010 Klagenfurt am 

Wörthersee, Dr.-Hermann-Gasse 3/2, zum Angebot vom 11.3.2015. 

 

 

 

Zu Punkt 9) der Tagesordnung: 

Gemeindefriedhof – Erweiterung Urnenwand 

 

BERICHTERSTATTER: GRM Isabella Kerth 

   Obfrau Umwelt- und Sozialausschuss 

 

 

Die Urnengräber im Gemeindefriedhof sind bis auf zwei vergeben. Bemerkt wird, dass 

diese Gräber sehr teuer sind (ohne Beschriftung mind. € 4.000,--) und von den 

Bürgern eine günstigere Variante gefordert wird.  

 

Wie im Friedhof der Stadtgemeinde bietet sich eine günstige Lösung über die Firma 

Cerne, Industriestraße 11, 9560 Feldkirchen an. Die Fertigteile für 18 Urnengräber 

einschl. Montage auf dem bauseits bereitgestellten Fundamentsockel inkls. 

Dachabdeckung und Transport kosten € 6.728,40 inkls. Mehrwertsteuer. Die 

Fundamentkosten werden mit ca. € 4.000,-- veranschlagt. Ein Urnengrab verursacht 

Kosten in Höhe ca. € 500,-- bis € 600,--…. Bild siehe Beilage 3. 

 

Es besteht die Absicht diese Urnengräber nicht zu verkaufen, sondern gegen eine 

noch festzulegende einmalige Errichtungsgebühr zu vermieten. Dazu kommt dann 

noch eine jährliche Miete. Die Mindest-Benützungsdauer für Urnennischen wird mit 3 

Jahren festgelegt (hingewiesen wird auf die Regelungen im Kärntner 

Bestattungsgesetz), eine Verlängerung ist jährlich möglich. Die genauen 

Festlegungen erfolgen noch im Finanz- und Bauausschuss. 
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Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Umwelt- und Sozialausschusses beschließt der 

Gemeinderat mit 23 gegen 0 Stimmen die Errichtung einer Urnenwand wie 

vorangeführt. 

 

 

Zu Punkt 10) der Tagesordnung: 

Vergabe Schlosser- und Stahlbauarbeiten; Umbau VS Obermühlbach 

 

 

BERICHTERSTATTER: Finanzreferent Vbgm. Herbert Pichlmaier 

   Obmann des Finanz- und Bauausschusses 

 

 

Diese Arbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben, das Ergebnis der Ausschreibung 

liegt vor …..siehe Beilage 4. Billigst- und Bestbieter ist die Firma Johannes Sallinger, 

Metallbau, 9300 Hammergraben. Der Gemeindevorstand hat in der Sitzung am 

22.7.2015 den Antrag an den Gemeinderat gestellt, die Arbeiten der Firma Metallbau 

Sallinger Johannes zu vergeben. 

 

 

Beschluss: 

Aufgrund des Antrages des Gemeindevorstandes vom 22.7.2015 beschließt der 

Gemeinderat mit 23 gegen 0 Stimmen die Vergabe der Stahlbauarbeiten an die 

Firma Metallbau Johannes Sallinger zum Angebot von € 17.431,78 inkls.20% 

Mehrwertsteuer. 

 

 

Fenster und Türen (Dringlichkeitsantrag) 

 

Auf die Behandlung in der letzten Sitzung des Gemeinderates wird hingewiesen. Die 

Arbeiten „Fenster und Türen“ wurden nun ausgeschrieben und es liegen fünf 

geprüfte Angebote vor… siehe Beilage 5. 

Billigst- und Bestbieter ist die Firma Martin Zmölnig, Glantschach 43, 9556 Liebenfels 

mit € 31.792,80 inkl. 20 % MwSt. Es wird der Antrag an den Gemeinderat gestellt diese 

Leistung und Arbeiten der Firma Martin Zmölnig zu vergeben.  

 

 

Beschluss:  

Aufgrund des Antrages des Vorsitzenden beschließt der Gemeinderat mit 23 gegen      

0 Stimmen die Vergabe der vorangeführten Arbeiten und Leistungen an die Firma 

Martin Zmölnig, Glantsch 43, 9556 Liebenfels zum Angebot mit € 31.792,80 inkl. 20 % 

MwSt. 

 

 

Zu 11) der Tagesordnung (Dringlichkeitsantrag) 

Schülernachmittagsbetreuung Schuljahr 2015/2016 

 

Die Kindernest GesmbH Klagenfurt hat heute am 30.07.2015 die erforderlichen 

Finanzierungspläne für das Schuljahr 2015/2016 vorgelegt… siehe Beilage 6.  
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Die Leistungen der Nachmittagsbetreuung welche Grundlage des 

Finanzierungsplanes sind, wurden mit der Schulleitung, Frau Dir. Torta, abgestimmt.   

Volksschule Kraig:  

 

Einnahmen/Elternbeiträge:         €   9.620,00  

Einnahmen/Landes- und Bundesförderung Ausgaben:     € 17.000,00 

Gesamt           €  26.620,00 

 

Ausgaben:  

Personal, Sachaufwendung und Verwaltungsaufwendungen  € 30.994,08 

Abgang:  € 4.374,08  

 

Volksschule Obermühlbach:  

 

Einnahmen/Elternbeiträge:        €    8.880,00  

Einnahmen/Landes- und Bundesförderung Ausgaben:    €  17.000,00 

Gesamt          €  25.880,00 

 

Ausgaben:  

Personal, Sachaufwendung und Verwaltungsaufwendungen €  34.981,48 

Abgang:  € 9.101,48  

 

Die Gebühren des Vorjahres, wie nachstehend angeführt, bleiben für das Schuljahr 

2015/2016 unverändert.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schülernachmittagsbetreuung 2015/2016 belastet die Gemeinde Frauenstein mit 

€ 13.475,56  

 

 

 

Anzahl der 
Betreuungstage 

Elternbeitrag   Verpflegungsbeitrag 

 

gesamt 

5 Tage € 74,00 € 63,00 € 137,00 

4 Tage € 59,00 € 50,00 € 109,00 

3 Tage € 44,00 € 38,00 € 82,00 

2 Tage € 30,00 € 25,00 € 55,00 

1 Tag € 22,00 € 13,00 € 35,00 
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Beschluss:  

Aufgrund des Antrages des Vorsitzenden beschließt der Gemeinderat mit 23 gegen     

0 Stimmen die Vergabe der Schülernachmittagsbetreuung 2015/2016 an die 

Kindernest Gm.b.H Klagenfurt, beschließt die vorangeführten Einnahmen und 

Ausgaben, die damit verbundenen Abgänge und die vorangeführten Gebühren 

(Elternbeiträge, Verpflegungsbeitrag usw.). Die bestehende schriftliche Vereinbarung 

vom 20.10.2014 gilt damit für das Schuljahr 2015/2016 als verlängert.  
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Beilage 3            Urnenwand Friedhof St. Veit/Glan 

 

↑ 1 Element ↑ 
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Beilage 

6
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